
1. Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB)
und der nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Halten, Be-
sitz und Gebrauch von Wassersport-Fahrzeugen, die 
– ausschließlich zu privaten Zwecken und – sofern be-

sonders vereinbart, siehe Versicherungsschein –
– zur gelegentlichen Vermietung ohne Berufsbesatzung
verwendet werden. 

2. Mitversichert ist die 
2.1 persönliche gesetzliche Haftpflicht des Schiffers (Ka-

pitän) in dieser Eigenschaft;
2.2 persönliche gesetzliche Haftpflicht der Schiffsmann-

schaft und sonstigen Angestellten und Arbeiter aus der
Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Ver-
sicherungsnehmer;
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Perso-
nenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsneh-
mers gemäß dem Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt. 
Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den be-
amtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder in-
folge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle
zugefügt werden.

2.3 gesetzliche Haftpflicht aus dem Ziehen von Wasser-
skiläufern und Schirmdrachenfliegern.

2.4 persönliche gesetzliche Haftpflicht des Wasserskiläu-
fers, wenn und solange er sich im Schlepp des Fahr-
zeuges befindet.

2.5 Haftpflicht wegen Schäden, die sich bei der Beteiligung
an Motorbootrennen und/oder Segelregatten oder bei
den damit im Zusammenhang stehenden Übungsfahr-
ten ereignen.

3. Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht des
Schirmdrachenfliegers.

4. Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Ansprüchen
gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden
Mitversicherten), die den Schaden durch bewusst ge-
setz-, vorschrifts-, oder sonst pflichtwidrigen Umgang
mit brennbaren oder explosiblen Stoffen verursachen.

5. Außerdem gilt:
5.1 Auslandsschäden

a) Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB
– die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers wegen im Ausland vorkommender Versiche-
rungsfälle.

b) Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen
und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versi-
cherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit
der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind. 
Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche
gegen den Versicherungsnehmer und die unter Ziffer
2.1. genannten Schiffer aus Arbeitsunfällen und Be-
rufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozial-
gesetzbuches (SGB VII) unterliegen (siehe Ziffer 7.9
AHB).

c) Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden –
abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf
die Versicherungssumme angerechnet.
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichts -
kos ten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minde-
rung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versi-
cherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten, auch
Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entste-
hen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Wei-
sung des Versicherers entstanden sind. 

d) Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. So-
weit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der
Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gel-

ten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei ei-
nem in der Europäischen Währungsunion gelegenen
Geldinstitut angewiesen ist.

e) Im Falle der vorläufigen Beschlagnahme eines Was-
sersport-Fahrzeugs in einem ausländischen Hafen ist
die etwa erforderliche Sicherheitsleistung oder Hin-
terlegung ausschließlich Sache des Versicherungs-
nehmers.
Auf die Risikobegrenzungen (Ziffer 5.8) wird beson-
ders hingewiesen.

5.2 Vermögensschäden 
5.2.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzli-

che Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der
Ziffer 2.1 AHB aus Versicherungsfällen, die während der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen
Schäden 
– durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem

Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) herge-
stellte oder gelieferte Sachen, erbrachten Arbeiten
oder sonstige Leistungen;

– durch Emissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Er-
schütterungen); 

– aus planender, beratender, bau- oder montageleiten-
der, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

– aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit Anlage-, Kre-
dit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder
ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungs-
vorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus
Untreue und Unterschlagung;

– aus der Verletzung von Persönlichkeits- und Namens -
rechten, gewerblichen Schutzrechten und Urheber-
rechten sowie des Kartellrechten oder Wettbewerbs-
rechts;

– aus der Vergabe von Lizenzen und Patenten;
– aus Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und

Kostenanschlägen;
– aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an

wirtschaftlich verbundene Unternehmen sowie aus
fehlerhafter und/oder unterlassener Kontrolltätigkeit;

– aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
– aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit 

– Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wie-
derherstellung;

– Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektroni-
scher Daten;

– Rationalisierung und Automatisierung;
– Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reisever-

anstaltung;
– aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder

behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger
bewusster Pflichtverletzung;

– aus Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von
Geld, Wertpapieren und Wertsachen sowie von
Scheck- und Kreditkarten;

– aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehe-
malige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand,
Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer
vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Or-
gane im Zusammenhang stehen.

5.2.2 Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

5.3 Kraft-, Luft- und Raumfahrzeuge
5.3.1 Für die Haftpflicht aus dem Besitz und Gebrauch von

Kraftfahrzeugen gilt: 
5.3.1.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die

der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den
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Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder eines Kraftfahr-
zeuganhängers verursachen.

5.3.1.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versi-
cherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten)
kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle an-
deren Versicherten. 

5.3.1.3 Eine Tätigkeit der in Ziffer 5.3.1.1 genannten Personen
an einem Kraftfahrzeug und Kraftfahrzeuganhänger ist
kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmungen, wenn
keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahr-
zeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Be-
trieb gesetzt wird. 

5.3.2 Für die Haftpflicht aus dem Besitz und Gebrauch von
Luft- und Raumfahrzeugen gilt:

5.3.2.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den
Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges verursa-
chen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft-
oder Raumfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

5.3.2.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versi-
cherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten)
kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle an-
deren Versicherten. 

5.3.2.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 
– der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lie-

ferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen
für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile er-
sichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen
oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge be-
stimmt waren,

– Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion,
Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder
Raumfahrzeugen oder deren Teilen, 

und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeu-
gen, den mit diesen beförderten Sachen, der Insassen
und allen den sich daraus ergebenden Vermögensschä-
den sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder
Raumfahrzeuge.

5.4 Führen ohne vorgeschriebene behördliche Erlaubnis
Das Wassersportfahrzeug darf nur von einem berechtig-
ten Führer gebraucht werden. Berechtigter Führer ist,
wer das Wassersportfahrzeug mit Wissen und Willen
des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Ver-
sicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass
das Wassersportfahrzeug nicht von einem unberechtig-
ten Führer gebraucht wird. Der Führer des Wasser-
sportfahrzeugs darf das Wassersportfahrzeug nur mit
der behördlichen Erlaubnis benutzen. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das
Wassersportfahrzeug nicht von einem Führer benutzt
wird, der nicht die erforderliche behördliche Erlaubnis
hat.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit,
so gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von
Obliegenheiten).

5.5 Gewässerschäden
5.5.1 Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermö-

gensschäden wie Sachschäden behandelt werden, die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für
unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen
der physikalischen, chemischen oder biologischen Be-
schaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grund-
wassers (Gewässerschäden), mit Ausnahme von Ge-
wässerschäden
– durch Einleiten oder Einbringen von gewässerschäd-

lichen Stoffen in Gewässer oder durch sonstiges be-
wusstes Einwirken auf Gewässer. Dies gilt auch,
wenn die Einleitung oder Einwirkung zur Rettung an-
derer Rechtsgüter geboten ist;

– durch betriebsbedingtes Abtropfen oder Ablaufen
von Öl oder anderen Flüssigkeiten aus Tankver-
schlüssen, Betankungsanlagen oder aus maschinel-
len Einrichtungen des Schiffes.

5.5.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-
cherten), die den Schaden durch bewusstes Abweichen
von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verord-
nungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeige-
führt haben.

5.5.3 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die
nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseli-

gen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, General-
streik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen
oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das Glei-
che gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich
elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

5.6 Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur
Sanierung von Umweltschäden gemäß Umwelt -
schadensgesetz (USchadG) 

5.6.1 Mitversichert sind abweichend von Ziffer 1.1 AHB öf-
fentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanie-
rung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensge-
setz (USchadG), soweit während der Wirksamkeit des
Versicherungsvertrages
– die schadenverursachenden Emissionen plötzlich,

unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt
 gelangt sind oder 

– die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfall-
artig und bestimmungswidrig erfolgt ist.

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursa-
chung besteht Versicherungsschutz für Umweltschäden
durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang
von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann,
wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-,
Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse
zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versicherungs-
schutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbrin-
gens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissen-
schaft und Technik nicht hätte erkannt werden können
(Entwicklungsrisiko).
Umweltschaden ist eine 
– Schädigung von geschützten Arten und natürlichen

Lebensräumen, 
– Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwas-

ser, 
– Schädigung des Bodens. 

5.6.2 Nicht versichert sind
5.6.2.1 Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die

Personen (Versicherungsnehmer oder ein Mitversicher-
ter) richten, die den Schaden dadurch verursacht ha-
ben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen
oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördli-
chen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umwelt-
schutz dienen, abweichen.

5.6.2.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden
a) die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf

genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen. 
b) für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen

Versicherungsvertrag (z. B. Gewässerschadenhaft-
pflichtversicherung) Versicherungsschutz hat oder
hätte erlangen können.

5.6.3 Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.
5.6.4 Ausland

Versichert sind – abweichend von Ziffer 7.9 AHB und
Ziffer 5.1 dieser Besonderen Bedingungen und Risikobe-
schreibungen – im Umfang dieses Versicherungsvertra-
ges im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsricht -
linie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle. 
Versicherungsschutz besteht – insoweit abweichend
von Ziffer 7.9 AHB und Ziffer 5.6.1 dieser Besonderen
Bedingungen und Risikobeschreibungen – auch für
Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umset-
zungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern die-
se Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. EU-
Richtlinie nicht überschreiten.

5.7 Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend
gemacht werden
Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht wer-
den, gilt:

5.7.1 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden –
abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf die
Versicherungssumme angerechnet.
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichts -
kosten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung
des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs-
falles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekos -
ten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt
auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versiche-
rers entstanden sind.

5.7.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. So-
weit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Eu-
ropäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die
Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als



erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Euro -
päischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut ange-
wiesen ist.

5.8 Risikobegrenzungen
Nicht versichert ist die Haftpflicht
– aus Ansprüchen auf Entschädigung mit Strafcharak-

ter, insbesondere punitive oder exemplary damages.
– aus Ansprüchen nach den Art. 1792 ff. und 2270 und

den damit im Zusammenhang stehenden Regressan-
sprüchen nach Art. 1147 des französischen Code
 Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Län-
der.
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